
Reg.-Nr.:

Datum: 

Entscheidung Nr.:

Start Nr.: Klasse: Bewerber:

(Protestführer) Fahrer:

gegen:

X Start  Nr.: Fahrer:

Bewerber:

den Veranstalter, vertreten durch:

(Protestgegner)

treffen die Sportkommissare folgende

Die Protestkaution

Die Kosten

Wegen:

Verstoß gegen: 

ergeht gegen den Protestgegner folgende

Im Falle einer Disqualifikation: die nachfolgenden Teilnehmer X  rücken auf rücken nicht auf

X Der Veranstalter wird wie folgt angewiesen: 

Es wurden folgende Teile sichergestellt: 

X verkündet am:  um  Uhr

Ankündigungsfrist für eine Berufung verlängert bis  Uhr (vergleiche ISG, Art.15.4.2.b)

Die Entscheidung wird per Einschreiben/Rückschein zugestellt

Ort: Datum:
Die Sportkommissare:

X Der Protestführer bestätigt X Der Protestgegner bestätigt den Erhalt dieser Entscheidung

X Der Protestführer bestätigt X Der Protestgegner bestätigt den Erhalt der Rechtsmittelbelehrung

X Der Protestführer bestätigt X Der Protestgegner bestätigt den Verzicht auf das Rechtsmittel der Berufung

Ort: Datum: Uhrzeit: 

Bruchhausen-Vilsen

Disqualifikation von der Wertung

PROTESTENTSCHEIDUNG

Der Protest ist zulässig und begründet und ihm wird stattgegeben

Im Fall des Protests von

Technisches Reglement Gruppe G

STRAFE

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es zu einer weiteren Bestrafung durch das DMSB-Sportgericht kommen kann

Die  Ergebnisse entsprechend zu korrigieren

09.03.2024 20:10

Unterschrift Protestführer Unterschrift Protestgegner

09.03.2024

Empfangsbestätigung  der Protestparteien:

Hannes Kramer Wolfgang Fritzensmeier Benjamin Mumos

Bruchhausen-Vilsen 09.03.2024 20:10

RY-14130/24

08. / 09.03.2024

NC 8

Pöttgen, Niklas/ Jerrentrup, 

58

54 Möller, Niklas/ Möller, 

wird in voller Höhe zurückerstattet

1

XXXIII. ADAC Rallye Buten un Binnen R 70
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